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TOP 2b: 

Verordnung zur Änderung der Agrarmarktstrukturverordnung und zur 
Aufhebung der Milch-Sachkunde-Verordnung 

Drucksache: 249/17

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Durch die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 (ABl. L 347, 20.12.2013, S. 671) (im Folgenden: GMO) wurden 
erstmals weitgehend einheitliche Anforderungen für die Anerkennung von Er-
zeugerorganisationen sowie - im geringeren Umfang - für Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden getroffen. Dem Anpassungs-
bedarf, der aus diesen und anderen Neuregelungen für die Agrarmarkstruktur-
verordnung folgt, wird mit der vorliegenden Verordnung Rechnung getragen. 

Gleichzeitig soll von der im Agrarmarktstrukturgesetz entsprechend einer Bitte 
des Bundesrates für die Entscheidung über die Anerkennung von Branchen-
verbänden Wein neu geschaffenen Subdelegationsbefugnis Gebrauch gemacht 
werden: Künftig können Branchenverbände im Erzeugnisbereich Wein aner-
kannt werden, sofern Landesregierungen dies zur Berücksichtigung besonderer 
regionaler Bedürfnisse durch Rechtsverordnung vorsehen (siehe hierzu auch die 
Ausführungen zu TOP 2a). 

Neu aufgenommen werden soll eine Regelung zu den unionsrechtlich vorge-
schriebenen Branchenvereinbarungen im Erzeugnisbereich Zucker. 

Schließlich soll von der durch die GMO unter engen Voraussetzungen eröffne-
ten Option der Zulassung von Doppelmitgliedschaften in Erzeugerorganisatio-
nen Gebrauch gemacht werden. 

Die Milch-Sachkunde-Verordnung von 1972 entfaltet in der Praxis kaum noch 
Relevanz und soll daher aufgehoben werden. 

II. Empfehlung des Ausschusses 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 
Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen. 




